
 

 

Dr. Bock Industries AG, 

Auetal 

 
WKN: A2A ABY 

ISIN: DEA2AABY2 

 

 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 04.07.2017 um 15:00 Uhr in 

den Räumen des Hotel Maritim am Flughafen, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf, 

Düsseldorf stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

 

Tagesordnung 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des festgestellten Kon-

zernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichts sowie 

des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2016 

 

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Dr. Bock In-

dustries AG, in 31749 Auetal, Welle 23, zur Einsichtnahme aus. 

 

 

 

2. Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von 

4.012.584,85 € eine Dividende pro Stückaktie von 0,30 € auszuschütten und 

den verbleibenden Bilanzgewinn von 2.812.584,85 € auf neue Rechnung vorzu-

tragen.  

 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2016 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016 amtieren-

den Vorstand Entlastung zu erteilen. 
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Vorstand im Geschäftsjahr 2016 waren 

 

a) Herr Dr. Dietrich Bock (bis 31.07.2016) 

b) Herr Tilman Meyer zu Erpen 

c) Herr Ulrich Glass (ab 20.07.2016) 

 

 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2016 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtieren-

den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. 

 

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2016 waren 

 

a) Herr Prof. Thomas Gries 

b) Herr Abram Nette 

c)  Herr Josef Schröder 

 

 

 

5. Wahl des Aufsichtsrates 

 

Der derzeitige Aufsichtsrat ist durch Beschluss des Amtsgerichts Stadthagen 

vom 16.12.2016 bestellt worden gem. § 104 AktG. Gem. § 104 Abs. 6 AktG er-

lischt das Amt des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds, sobald der Man-

gel behoben ist. Die Behebung erfolgt durch Neuwahl der Mitglieder des Auf-

sichtsrates durch die Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende 

Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen: 

 

1.  Herrn Prof. h.c. Dr. Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Gries, Universitätsprofes-

sor, geb. am 26.04.1964, wohnhaft Mittelstr. 45, 52072 Aachen 

 

2.  Herrn Abram Nette, Expansionsbeauftragter, geb. am 23.01.1954, wohnhaft 

Ochtruper Str. 37, 48565 Steinfurt 

 

3.  Herrn Josef Schröder, Textiltechniker, geb. am 15.07.1947, wohnhaft Luft-

schiffring 8, 68782 Brühl 
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Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95, 96 AktG 

i. V. m. § 8 der Satzung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung ist an Wahl-

vorschläge nicht gebunden.  

 

 

 

6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

 

1.  Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapi-

tals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit etwaigen 

aus anderen Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Be-

sitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 

sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft über-

steigen.  

 

2.  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehr-

mals, durch die Gesellschaft ausgeübt werden, aber auch durch abhängi-

ge oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder 

für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die Er-

werbsermächtigung gilt bis zum 30.05.2022.  

 

3.  Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands (a) über die Börse oder (b) mit-

tels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder ei-

ner an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforde-

rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

 

(a)  Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der Gegenwert für den Er-

werb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Akti-

enkurse (Schlussauktionspreis der Dr. Bock Industries Aktie im elekt-

ronischen Handel an der Wiener Wertpapierbörse) an den letzten 

fünf Handelstagen vor der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb 

nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Die nähere Aus-

gestaltung des Erwerbs bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 
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(b)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot an alle Aktionäre oder einer an 

die Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten dürfen der gebotene Kauf- bzw. Verkaufspreis 

oder die Grenzwerte der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne 

je Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Akti-

enkurse (Schlussauktionspreis der Dr. Bock Industries Aktie im elek-

tronischen Handel an der Wiener Wertpapierbörse) an den letzten 

fünf Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots 

um nicht mehr als 10 % unter- und überschreiten. Ergeben sich nach 

Veröffentlichung des Angebots der Gesellschaft bzw. nach einer for-

mellen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 

Kursabweichungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis oder 

den Grenzwerten der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne, so 

kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

angeboten angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich der 

maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs am letzten 

Handelstag vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-

Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag an-

zuwenden. Das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung zur 

Abgabe von Angeboten kann begrenzt werden. Sofern die gesamte 

Annahme des Angebots bzw. die bei einer Aufforderung zur Abgabe 

von Angeboten abgegebenen Angebote der Aktionäre dieses Volu-

men überschreitet, muss der Erwerb bzw. die Annahme unter inso-

weit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der 

Aktionäre im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Ein 

bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringerer 

Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der 

Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann unter insoweit partiel-

lem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andie-

nung ihrer Aktien vorgesehen werden. Ebenfalls vorgesehen werden 

kann eine Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien. Die nähere Ausge-

staltung des Angebots bzw. einer an die Aktionäre gerichteten öffent-

lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten bestimmt 

der Vorstand der Gesellschaft.  

4. Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbe-

nen eigenen Aktien über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionä-

re zu veräußern. Bei einem Angebot an alle Aktionäre wird das Bezugs-

recht für etwaige Spitzenbeträge ausgeschlossen. Der Vorstand wird fer-

ner ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung er-

worbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbe-

sondere auch zu den folgenden, zu verwenden:  



- 5 - 
 
 

 
(a)  Sie können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere als 

(Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Un-

ternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Erwerb sonstiger 

Vermögensgegenstände verwendet werden. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen.  

(b)  Sie können an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer 

der mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen 

ausgegeben werden. Sie können auch für die Ausgabe an ausge-

wählte Mitarbeiter in Führungs- und Schlüsselpositionen der Gesell-

schaft sowie an Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführung und 

ausgewählte Mitarbeiter in Führungs- und Schlüsselpositionen der 

mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ver-

wendet werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausge-

schlossen.  

(c)  Sie können, insoweit unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre, auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein An-

gebot an die Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen 

Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 

der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Diese 

Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-

schluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten dürfen, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begren-

zung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aus ge-

nehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

(d)  Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder die 

Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungs-

beschlusses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erwor-

benen Aktien beschränkt werden. Die Einziehung führt zur Kapital-

herabsetzung. Die Einziehung kann aber auch im vereinfachten Ver-

fahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen 

Betrags des Grundkapitals der übrigen Aktien gemäß § 8 Abs. 3 

AktG erfolgen. Der Vorstand ist für diesen Fall ermächtigt, die Anga-

be der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend zu ändern.  
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5. Die Ermächtigungen unter Ziff. 4 können einmalig oder mehrmals, ganz 

oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß Ziff. 

4. (a), (b), (c) auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-

schaft stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rech-

nung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.  

 

 

7.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Hannover, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 zu 

wählen. 

 

 

 

Zu Tagesordnungspunkt 6: Bericht des Vorstands gemäß 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
 

In Punkt 6 der Tagesordnung wird die Dr. Bock Industries AG ermächtigt, eigene Ak-

tien zu erwerben.  

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, ei-

gene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erwerben. Jeder verkaufswillige Aktionär der 

Gesellschaft kann dabei entscheiden, wie viele Aktien und - unter Berücksichtigung 

einer ggf. festgelegten Preisspanne - zu welchem Preis er seine Aktien anbieten 

möchte. Falls die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesell-

schaft nachgefragte Anzahl an Aktien übersteigen sollte, muss eine Zuteilung der 

Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Die Annahme kleinerer Offerten oder klei-

ner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück soll bevorrechtigt möglich sein. Dies 

dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 

kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu er-

leichtern. Eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann damit vermieden 

werden. Ungeachtet dessen kann der Erwerb auch nach dem Verhältnis der angebo-

tenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach den Beteiligungsquoten erfolgen, damit 

sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch 

abwickeln lässt. Ferner ist eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien zulässig. Damit kann die Erwerbs-

quote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden 

Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien ab-

wicklungstechnisch sicherzustellen. Ein hierin liegender Ausschluss eines etwaigen 

weitergehenden Andienungsrechtes für Aktionäre ist aus der Sicht des Vorstandes 

sachlich gerechtfertigt.  
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Die erworbenen eigenen Aktien können durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs 

zur erneuten Beschaffung von Eigenmitteln eingesetzt werden. Als Möglichkeiten des 

Wiederverkaufs sieht die Ermächtigung eine Veräußerung über die Börse oder ein 

Angebot an alle Aktionäre vor. Bei einer Veräußerung von eigenen Aktien im Rah-

men eines an die Aktionäre gerichteten Angebots soll der Vorstand ermächtigt wer-

den, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist er-

forderlich, um die Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines Angebots an 

die Aktionäre technisch durchführen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugs-

recht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Ver-

kauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

 

Punkt 6 der Tagesordnung sieht weiterhin vor, dass die eigenen Aktien der Gesell-

schaft auch zur Verfügung stehen, um diese im Rahmen von Unternehmenszusam-

menschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen 

oder Unternehmensteilen sowie sonstiger Vermögensgegenstände unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre als Gegenleistung anbieten zu können. Hierdurch 

soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen 

Märkten rasch, erfolgreich und unter Schonung der Liquidität auf vorteilhafte Angebo-

te oder sich sonst bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen, 

zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder sonstiger Vermögensgegenstände reagieren zu können. Bei dem Erwerb von 

Unternehmen, Beteiligungen oder Teilen von Unternehmen und Beteiligungen kann 

es notwendig oder sinnvoll sein, den Kaufpreis nicht in Geld, sondern in Aktien zu 

entrichten. Durch die Ermächtigung erhält der Vorstand eine entsprechende Möglich-

keit. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung der Gegenleistung an dem Börsen-

kurs der Dr. Bock Industries-Aktie orientieren. Eine starre Anbindung an den Börsen-

kurs ist nicht vorgesehen, um vorteilhafte Ergebnisse für die Gesellschaft nicht von 

Kursschwankungen abhängig zu machen.  

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen außerdem vor, erworbene eigene Aktien auch für 

die Ausgabe an Arbeitnehmer der Gesellschaft und an Arbeitnehmer der mit der Ge-

sellschaft i. S. der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zuzulassen. Durch die 

Ausgabe an die aufgeführten Arbeitnehmer wird eine langfristige Bindung an das Un-

ternehmen und die Identifikation der Arbeitnehmer mit den Unternehmen gefördert. 

Dies gilt entsprechend für die Ausgabe der erworbenen eigenen Aktien für ausge-

wählte Mitarbeiter in Führungs- und Schlüsselpositionen der Gesellschaft sowie an 

Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführung und ausgewählte Mitarbeiter in 

Führungs- und Schlüsselpositionen der mit der Gesellschaft i. S. der §§ 15 ff. AktG 

verbundenen Unternehmen. Bei der Bemessung des jeweils zu entrichtenden Kauf-

preises kann eine übliche und am Unternehmenserfolg ausgerichtete angemessene 

Vergünstigung gewährt werden.  
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Ferner können erworbene eigene Aktien auch außerhalb der Börse gegen Geldleis-

tung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. Der Veräußerungspreis 

dieser Aktien darf den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten. Damit wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 

Satz 5 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelas-

senen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 

Da die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 

Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet, besteht kein Verwässerungsrisiko. Die 

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht 

zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom 

Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 

vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsenpreis zum 

Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktu-

ellen Börsenkurses betragen. Dabei gilt, dass die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräu-

ßerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschrei-

ten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung 

noch im Zeitpunkt der Ermächtigungsausübung. Auf diese Begrenzung sind diejeni-

gen Aktien anzurechnen, die während der Ermächtigungslaufzeit bis zur Ausnutzung 

der Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Mit dieser Beschränkung und 

dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, wer-

den die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. 

Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch ei-

nen Kauf von Dr. Bock Industries Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Er-

mächtigungen liegen im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibili-

tät verhelfen. Sie ermöglichen beispielsweise, eigene Aktien an institutionelle Anleger 

zu veräußern oder neue Investorenkreise zu erschließen.  

 

 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht 
 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Es bestehen zum Zeit-

punkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.000.000 Stückaktien und 4.000.000 

Stimmrechte. 
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2. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform 

(§ 126b BGB) angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die Anmel-

dung hat in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der Nachweis hat in 

Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Hierfür genügt eine Bestätigung in deutscher 

oder englischer Sprache durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf 

den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf den Be-

ginn des 13.06.2017.  

 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens am 

27.06.2017, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:  

 

Dr.Bock Industries AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 89 30903-74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Be-

vollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine an-

dere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine 

Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Wird ein Kreditin-

stitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut 

oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person i. S. von § 135 Abs. 

8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils 

bei diesen zu erfragen sind.  

 

Auch im Fall der Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Anteilsbe-

sitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt 

eine Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

nicht aus.  
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4. Anträge von Aktionären  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesord-

nungspunkt sind ausschließlich zu richten an: 

 

Dr. Bock Industries AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 89 30903-74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

 

Anderweitig adressiert Anträge können nicht berücksichtigt werden.  

 

Etwaig zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen spätes-

tens am 19.06.2017, 24.00 Uhr bei der Gesellschaft eingehen.  

 

 

 

Auetal, im Mai 2017 

 

Dr. Bock Industries AG 

 

Der Vorstand 

 


